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§ 4 TAG Beginn der Vertragszeit
 TAG - Theaterarbeitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 4.

Im Bühnenarbeitsvertrag muss der Tag, mit dem die Tätigkeit des Mitgliedes beginnen soll, nach dem Kalender

bestimmt sein; der Vertrag ist aber auch ohne diese Bestimmung wirksam, wenn die Tätigkeit des Mitgliedes im

beiderseitigen Einverständnis begonnen hat.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tag/paragraf/4
file:///

	§ 4 TAG Beginn der Vertragszeit
	TAG - Theaterarbeitsgesetz


